
  
 

 
Beschlussauszug 

2/0392/2023 
aus der 

Sitzung der Gemeindevertretung Siemz-Niendorf  
vom 30.01.2024 

  
Top 6.6 Hundesteuerbefreiung für Hunde aus dem Tierheim eines eingetragenen 

Tierschutzvereins 
hier:  2. Satzung zur Änderung der Satzung der Gemeinde Siemz-Niendorf 
über die Erhebung einer Hundesteuer 

 
Frau Haberkorn erläutert die Vorlage und informiert über die Beratung aus dem Finanzausschuss.  
Es beginnt eine kurze kontroverse Diskussion. Grundsätzlich besteht Einigkeit, ortsansässige 
Tierheime zu unterstützen, jedoch soll eine Reglementierung beibehalten werden und die 
Bedenken hinsichtlich einer Hundesteuerbefreiung überwiegen. 
Beschluss: 
 

Die Gemeindevertretung beschließt die 2. Satzung zur Änderung der Satzung der Gemeinde 
Siemz-Niendorf über die Erhebung einer Hundesteuer.  
Die Befreiung von der Hundesteuer wird für Hunde, die aus einem Tierheim eines eingetragenen 
Tierschutzvereins übernommen werden auf unbestimmte Zeit gewährt /        für … Jahr(e) 
gewährt.  
Abstimmungsergebnis: 

Ja-Stimmen Gegenstimmen Enthaltung/en 

0 7 0 

 
 

 
 


